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Bild: Herr Raue

Allen Einwohnern und Lesern der Oderwitzer Nachrichten 
wünscht die Gemeindeverwaltung Oderwitz und der Bürgermeister 

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel.
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Liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer,

”  Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, 
  liegt Weihnachten auch in der Luft.“ 

(unbekannt)

dieser zugegeben beim er-
sten Lesen etwas kitschig 
wirkende Spruch, kam mir 
beim Schreiben dieser Zei-
len an einem grauen No-
vembertag in den Sinn. 
Wenn man aber etwas dar-
über nachdenkt, so liegt 
darin doch viel Wahres. 
Spätestens Mitte Septem-
ber grüßen in den Super-
marktregalen die Schoko-

laden-Nikoläuse und Stollen. Die Weihnachtsde-
koration löst in manchen Vorgärten gefühlt nahtlos 
die Halloweengestaltung ab und auch Radiosender 
wetteifern scheinbar, wer als erstes die sattsam be-
kannten Melodien spielen darf. Aber löst das bei Ih-
nen Weihnachtsstimmung aus?
Für Viele bedeutet die Vorweihnachtszeit erst ein-
mal zusätzlichen Stress: auf Arbeit müssen noch 
Projekte abgeschlossen, zu Hause alles geputzt 
und geschmückt und ach ja, die Geschenke für 
Kinder und Enkel besorgt werden! Hinzu kommen 
die leidigen terminlichen Fragen:  Wann sollen die 
Schwiegereltern besucht, der Glühwein mit den 
Freundinnen getrunken oder die Vereinsweih-
nachtsfeier abgehalten werden? Alles wichtig, alles 
für sich genommen schön, doch eben auch erstmal 
stressig …
Aber es gibt da diesen Moment, wenn man für sich 
realisiert, dass man alles getan hat, was in der ei-
genen Kraft stand. Wenn man für sich fröhlich sa-

gen kann: das Fest kann kommen! Und dann öffnet 
man sich vielleicht tatsächlich den schönen Dingen, 
welche die Weihnacht mit sich bringt. Kerzenschein 
und Plätzchenduft, schöne Musik und wohltuende 
Traditionen im Kreis der Familie. Manchmal stellt 
sich dieses Gefühl früher, manchmal erst am Hei-
ligen Abend ein. Ich wünsche Ihnen, liebe Oderwit-
zerinnen und Oderwitzer, dass Sie diese Empfin-
dung auch in diesem Jahr erleben können. 
Gerade in diesen von schlechten Nachrichten und 
missmutiger Stimmung geprägten Zeiten erhoffe ich 
für Alle, dass sie die Einfachheit und Klarheit der 
Weihnachtsbotschaft erkennen und aus ihr Kraft für 
das kommende Jahr gewinnen. Das schöne Bild 
von Roland Raue auf dem Cover des Dezember-
nachrichtenblattes vermittelt für mich etwas von der 
Ruhe und Weihnachtssehnsucht – dafür sei dem 
Künstler recht herzlich gedankt! Hoffen wir, dass 
sich der „Lange Garten“ und ganz Oderwitz über 
die Feiertage in solch schönem, weißen Kleid zeigt.

Im Namen der Gemeindeverwaltung wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr!

Ihr Bürgermeister

	�

	�  Cornelius Stempel
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Gemeindeverwaltung Oderwitz

Anschrift
Gemeindeverwaltung Oderwitz
Str. der Republik 54, 02791 Oderwitz

Tel. 03 58 42 / 2 23-0, Fax 2 23-22
E-Mail: gemeinde@oderwitz.de
www.oderwitz.de

Die Tür der Gemeindeverwaltung bleibt ab dem 08. November 2021 geschlossen.  
Für Erledigungen im Gemeindeamt bitten wir um vorherige Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter. 

Ein Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt! 

Standesamt	 Tel.� Zimmer

Gemeinde Kottmar, Hauptstraße 62, 02739 Kottmar
Frau Schubert, Yvonne                        03586 780432� 3
yvonne.schubert@gemeinde-kottmar.de
Frau Tietze, Karla                                 03586 780431� 3
karla.tietze@gemeinde-kottmar.de

Haus II				    Tel.� Zimmer

Erdgeschoss

Hauptamt
Kita / Öffentlichkeitsarbeit 
Frau Bode, Fränze	 223-24	 2

Einwohnermeldeamt / Sozialamt /  
Anmeldung Namensweihen 
Frau Döring, Manuela	 223-25	 3

1. Etage

Bauamt

Mitarbeiter Bauamt 
Herr Junge, Hartmut	 223-63	 9 
Herr Wehder, Richard	 223-61	 6

Mitarbeiterin Bauamt /  
Liegenschaften /  
Wohnungswesen 
Frau Naumann, Cornelia	 223-62	 8

Sprechstunden des Bürgermeisters
Dienstag		  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag			   14.00 bis 16.00 Uhr
sowie nach vorheriger Vereinbarung

Haus I					    Tel.� Zimmer

Erdgeschoss

Bürgermeisteramt

Bürgermeister 
Herr Stempel, Cornelius

Sekretariat / Allgemeine Verwaltung/Tourismus 
Frau Müller, Romy	 223-0	 1

Kämmerei

Kämmerin  
Frau Herbrig, Mandy	 223-90	 4

Kassenverwalterin / Gemeindekasse 
Frau Gun, Elke	 223-94	 3

Steuern / Abgaben / Lohnrechnungen 
Frau Stübner, Petra	 223-93	 3

1. Etage

Hauptamt

Hauptamtsleiterin  
Frau Erbe, Jana	 223-20	 14

Ordnungsamt 
Herr Sikora, Toni	 223-21	 11 

Gewerbeamt / Fundbüro 
Frau Gänsrich, Doris	 223-23	 10

Erreichbarkeiten Corona
Landkreis Görlitz/Gesundheitsamt
Bürgertelefon 03581 663-5656
Montag, Mittwoch, Freitag � 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag � 8.00 – 16.00 Uhr
anfragen-corona@kreis-gr.de, www.kreis-goerlitz.de

Schiedsstelle 
der Gemeinde Oderwitz�
Friedensrichterin:	 Frau Monika Köhler

Stellvertretende  
Friedensrichter:	 Herr Marco Morche

Sprechzeit:	� jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
	 von 17.00 bis 18.00 Uhr
	 (Tel. 035842 223-13)

Nächste Termine: 	 07. und 21.12.2021 sowie 
	 im neuen Jahr der 04.01.2022
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz
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Amtlicher Teil

Aus dem Gemeinderat
Die monatliche Sitzung des Gemeinderates fand am 
08.11.2021, ab 19.00 Uhr in der Aula der Pestalozzi-
Oberschule statt. Zur Sitzung erschienen 10 von 15 Ge-
meinderäten.
Nachdem die Anwesenden vom Bürgermeister begrüßt 
wurden, erfolgte die Protokollbestätigung sowie die Be-
schlusskontrolle. 
Aus der Sitzung ergaben sich folgende Beschlüsse und 
Informationen:

Misch- und Gewerbegebiet „Eurostern“
Um der hohen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken in 
der Gemeinde gerecht zu werden, entschied sich der 
Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 78/21 einstimmig für 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Misch- und Gewerbegebiet Eurostern“ im beschleu-
nigten Verfahren ohne Umweltprüfung gemäß § 13 a 
BauGB. Mit dieser Änderung soll aus einem Teilbereich 
des Mischgebietes ein Allgemeines Wohngebiet wer-
den. Damit könnten ca. 35 Parzellen für Wohnbebau-
ung geschaffen werden. 
Der Gemeinderat legte Grundsätze fest, die vom Pla-
nungsbüro Neuland eingearbeitet werden. Nach dem 
Auslegungsbeschluss erfolgt das Beteiligungsverfah-
ren, sodass im Mai 2022 mit dem Satzungsbeschluss 
gerechnet werden kann.

1. Lesung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde dem Ge-
meinderat der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 vor-
gestellt. Dabei ergibt der Ergebnishaushalt einen Fehl-
betrag in Höhe von 186.128 € (ohne Abschreibungen), 
der aus Überschüssen der vergangenen Haushaltsjah-
re gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ergibt sich 
ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 985.302 €, der 
mit verfügbaren liquiden Mitteln der Gemeinde ausge-
glichen werden kann. Damit vermindert sich der Konto-
stand von voraussichtlich 2.325.916 € zu Beginn des 
Haushaltsjahres auf 1.340.614 € zum Ende des Jahres 
2022. 
Wichtigste Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 
sind: Fortführung Errichtung neues Feuerwehrgerä-
tehaus, Fortführung Umgestaltung Vorplatz, Errichtung 
2. Rettungsweg Kegelbahn, Löschwassertank Gewer-
begebiet Spitzberg, Bushaltestelle Gemeindeamt/Ede-
ka, Planungsleistungen Straßenbaumaßnahme „Unte-
re Dorfstraße“.

Außerplanmäßige Ausgaben
Für die Beschaffung von mobilen Lehrerendgeräten 
sowie die Administration von schulischer Infrastruktur 
wurden in diesem Jahr Förderrichtlinien und Budgets 
bekannt gegeben. Die Gelder waren bei der Haushalts-
planung im letzten Jahr noch nicht vorauszusehen, 
sodass die Summen nicht im Haushalt geplant sind. 
Deshalb beschloss der Gemeinderat mit Beschluss-

Für den Notfall
Feuerwehr/Rettungsdienst	 112
OF Niederoderwitz Depot, Südstr. 2 	 (03 58 42) 2 63 15
OF Oberoderwitz Depot, Dorfstr. 83	 (03 58 42) 2 67 14
IRLS Ostsachsen
Allgemeine Erreichbarkeit		         (0 35 71) 1 92 96�
Anmeldung der Krankentransporte	 (0 35 71) 1 92 22 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst	 116 117
Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do.	 19.00 – 07.00 Uhr
Mi. und Fr.	 14.00 – 07.00 Uhr
Sa. und So.	 00.00 – 24.00 Uhr

Polizei	 110

Bürgerpolizei Oderwitz	  
PHM Fechler                               	 (0 35 86) 7 66 92 44
Seifhennersdorf	 (0 35 86) 7 66 90
Löbau	 (0 35 85) 86 50
Zittau	 (0 35 83) 6 20

Bundespolizei
Bundespolizeiinspektion Hirschfelde	 (03 58 43) 26 10
Bundespolizeiinspektion Ebersbach	 (0 35 86) 7 60 20

ENSO-Störungsstelle

Erdgas	 (03 51) 50 17 88 80
Strom	 (03 51) 50 17 88 81
Service-Telefon	 (0 800) 6 68 68 68

Störungshotline
Trinkwasser	 SOWAG	 (01 71) 6 72 69 98
Abwasser	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 2 08 81
Fäkalienentsorgung	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 20 95 44

Bibliothek
OT Niederoderwitz – Scheringer Straße 11  
Dienstag 	 von 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr

OT Oberoderwitz – Hintere Dorfstraße 17  
Montag 	 von 13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Frau Seliger
Kontakt: 	 OT Niederoderwitz, Telefon 035842 33920 
		  OT Oberoderwitz, Telefon 035842 209819
Mitteilung der Medienwünsche auch via E-Mail:  
bibliothek@oderwitz.de

Zutritt nur mit 3 G!

Wetterkabinett
Das Wetterkabinett bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Sp rechstunde Bürgerp olizei
Zuständigkeitsbereich Oderwitz: PHM Fechler
Sprechzeit: dienstags von 15.00 bis 16.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz, 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz, Sitzungssaal  
Telefon 03586 7669244, Handy 0172 5456693
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Nr. 79/21 einstimmig die außerplanmäßige Ausgabe 
i. H. v. 24.995,71 € für die Beschaffung der mobilen Leh-
rerendgeräte. Die Deckung erfolgt aus Fördermitteln.
Mit Beschluss-Nr. 80/21 stimmte er der außerplanmä-
ßigen Ausgabe i. H. v. 11.138,40 € für die Administrati-
on und Wartung der schulischen Infrastruktur in Grund- 
und Oberschule zu. Die Deckung der Kosten erfolgt aus 
Fördermitteln und i. H. v. 2.016,06 € aus Einsparungen 
bei einer anderen Haushaltsstelle.

Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raums
Mit Beschluss-Nr. 81/21 beschloss der Gemeinderat 
einhellig die nach dem Gesetz über die Gewährung 
pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen 
Raums bereits für das Haushaltsjahr 2021 erhaltenen 
Mittel in Höhe von 70.000 € für den Haushaltsausgleich 
des Haushaltsjahres 2022 zu verwenden und die Mittel 
entsprechend nach 2022 zu übertragen.

Kostensatzung und Verordnung über verkaufs-
offene Sonn- und Feiertage im Jahr 2022
Die Kostensatzung der Gemeinde Oderwitz aus dem 
Jahre 2003 wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen 
überarbeitet und die Gebührensätze angepasst. Der 
Gemeinderat stimmte der vorgelegten Satzung sowie 
dem dazugehörigen Kostenverzeichnis mit Beschluss-
Nr. 82/21 einstimmig zu. Die Veröffentlichung der Sat-
zung erfolgt im Folgenden dieses Amtsblattes. 

Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat mit 
Beschluss-Nr. 83/21 die Verordnung über verkaufsof-
fene Sonn- und Feiertage im Jahr 2022. Die Verord-
nung ist ebenfalls in diesem Amtsblatt vollständig ab-
gedruckt.

Vergaben Digipakt
Für die Grundschule vergab der Gemeinderat mit Be-
schluss-Nr. 84/21 den Auftrag für die Beschaffung 
von 16 PCs, 4 Tablets und einem Beamer einhellig an 
die Firma Theurich Bürosysteme aus Löbau zu einem 
geprüften Angebotspreis von 15.240,33 €. Damit sind 
die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes an der 
Grundschule umgesetzt und abgeschlossen.

Eine weitere Maßnahme an der Oberschule vergab der 
Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 85/21, ebenfalls ein-
stimmig. Den Auftrag für die Beschaffung von Anzei-
ge- und Interaktionsgeräten erhält die Firma Brückner 
& Nitschke aus Oderwitz zu einem geprüften Angebots
preis in Höhe von 24.062,99 €.

Abwägungsbeschluss über die Aufnahme
von Straßen, Wege und Plätzen in das Bestands-
verzeichnis der Gemeinde Oderwitz
Mit Frist zum 31.12.2020 konnten berechtigte Interes-
senten schriftlich Anträge stellen, um Straßen, Wege 
und Plätze in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde 
eintragen zu lassen. Zum Stichtag lagen 21 Anträge vor, 
über die der Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 86/21 ein-
stimmig wie folgt entschied:
1.	 die Anträge 1 und 2 werden abgelehnt, da die Zu-

wegung zur Bahnanlage durch bereits gewidmete 
Straßen gewährleistet ist,

2.	 die Anträge 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 20 und 21 werden abgelehnt, da kein öffentli-
ches Interesse an einer Widmung besteht,

3.	 die Anträge 7 und 19 werden abgelehnt, da die be-
antragten Straßenabschnitte bereits gewidmet sind,

4.	 dem Antrag 4 wird insoweit entsprochen, als dass 
die Wege auf den Flurstücken 1272/1 und 2433/9, 
Gemarkung Oberoderwitz, beschränkt öffentlich für 
den Rad- und Fußgängerverkehr gewidmet werden 
sollen. Für die Flurstücke 2668/4 und 2668/3 wird 
der Antrag abgelehnt, da eine Widmung bereits be-
steht,

5.	 dem Antrag 18 wird soweit entsprochen, als dass 
der Weg auf den Flurstücken 1119/6 und 1121, Ge-
markung Niederoderwitz, öffentlich gewidmet wird. 
Für die Flurstücke 1117/11, 1117/25 und 1117/27 
wird der Antrag abgelehnt, da eine Widmung bereits 
besteht.

Vergabe und Nachtragsvereinbarung
In der Grundschule muss die Schulküche erneuert wer-
den. Mit Beschluss-Nr. 87/21 vergab der Gemeinderat 
den Auftrag für die Lieferung und Montage zum Preis 
von 21.899,46 € einstimmig an die Firma Friedrich & 
Sohn OHG aus Zittau.

Mit dem letzten Beschluss dieser Sitzung, dem Be-
schluss-Nr. 88/21, stimmte der Gemeinderat bei einer 
Stimmenthaltung zu, das Nachtragsangebot Nr. 1 der 
Firma Heizung & Sanitär Löbau GmbH zum Bauvorha-
ben Neubau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses, 
Los 20, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation in 
Höhe von 10.955,65 € brutto zu beauftragen.

Informationen/Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab der Bürgermei-
ster folgende Informationen:
•	 Die Arbeiten am Vorplatz des Gemeindeamtes ru-

hen aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Mate-
rial weiterhin.

•	 Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus laufen. Am 
26.11.2021 könnte das Richtfest stattfinden.

Die Sitzung endete nach dem sich anschließenden 
nichtöffentlichen Teil um 21.45 Uhr.

Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am 
06.12.2021 sowie im neuen Jahr am 10.01.2022 um 
19.00 Uhr voraussichtlich in der Aula der Pestalozzi-
Oberschule statt. Sie sind herzlich eingeladen. Die 
Tagesordnung können Sie der Homepage oder den 
Bekanntmachungstafeln entnehmen. Es gilt 3 G.
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Satzung über die Erhebung  
von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen und sonstige öffentlich-
rechtliche Leistungen in weisungs-
freien Angelegenheiten  
(Kostensatzung)
Der Gemeinderat der Gemeinde Oderwitz hat am 
08.11.2021 aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung vom 
18. September 2018 (SächsGVBl. S.  62) in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 sowie § 8 a SächsKAG in der Fassung 
vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch 
Art. 2 Abs. 17 des Sächs. Verwaltungskostenneuord-
nungsgesetz vom 05. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) 
geändert worden ist, folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Kostenpflicht
(1)	Die Gemeinde Oderwitz erhebt für ihre Amtshand-

lungen und sonstige öffentlich-rechtliche Leistun-
gen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwal-
tungsgebühren und Auslagen (Verwaltungskosten).

§ 2 Kostenschuldner
(1)	Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

1.	 wer die Amtshandlungen veranlasst, im Übrigen 
derjenige, in dessen Interesse die Amtshand-
lungen vorgenommen wird,

2.	 wer die Kosten einer Behörde gegenüber schrift-
lich übernommen hat oder für die Kostenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet,

3.	 im Rechtsbehelfsverfahren und in streitent-
scheidenden Verwaltungsverfahren, derjenige, 
die die Kosten auferlegt werden.

(2)	Auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1 der Satzung, die 
durch unbegründete Einwendungen eines Beteilig-
ten oder durch Verschulden eines Beteiligten oder 
eines Dritten entstanden sind, können diesem auf-
erlegt werden.

(3)	Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 3 Nichterhebung von Kosten  
und Gebührenfreiheit

(1)	Die in den §§ 11 und 12 des SächsVwKG genann-
ten Bestimmungen finden bei der Erhebung von 
Kosten nach dieser Satzung entsprechend Anwen-
dung.

(2)	Die Gebührenfreiheit nach § 12 SächsVwKG entbin-
det, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht von der 
Zahlung der Auslagen einschließlich Schreibausla-
gen.

§ 4 Höhe der Verwaltungsgebühren
(1)	Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst sich 

nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefüg-
ten Kostenverzeichnis.

	 Für Amtshandlungen,  die nicht im Kostenverzeich-
nis enthalten sind, wird eine Verwaltungsgebühr er-

hoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten 
vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. 
Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, wird eine 
Gebühr von 10,00 € bis 50.000,00 € erhoben.

(2)	Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist nach dem 
Verwaltungsaufwand aller an der Amtshandlung 
beteiligten Behörden und Stellen und nach der Be-
deutung der Angelegenheit für die Beteiligten zu 
bemessen. 

(3)	Die Gebühren sind durch feste Sätze (Festgebüh-
ren), nach dem Wert des Gegenstandes, auf den 
sich die Amtshandlung oder sonstige öffentlich-
rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühren), nach 
dem Zeitaufwand für die Amtshandlung oder sonsti-
ge öffentlich-rechtliche Leistung (Zeitgebühr) oder 
durch Rahmensätze (Rahmengebühren) zu bestim-
men.

(3)	Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Fest-
setzung der Kosten erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und vollständig zu machen sowie die 
notwendigen Unterlagen in Urschrift oder beglau-
bigter Abschrift beizubringen.

(4)	Unberührt bleiben Gebührenregelungen, die schon 
in anderen Satzungen getroffen sind.

§ 5 Rahmengebühren
Bei Rahmengebühren hat die Kostenfestsetzungsbe-
hörde die Gebühren gem. § 4 Abs. 2 zu bemessen.

§ 6 Auslagen
(1)	Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusam-

menhang mit der Erbringung der Amtshandlung 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistung anfal-
len und deshalb nicht nach § 4 Abs. 2 zu dem in die 
Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand 
gehören, werden in der tatsächlich entstandenen 
Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können 
unter den Voraussetzungen von Satz 1 insbeson-
dere erhoben werden:
1.	 Vergütungen und Entschädigungen, die Sach-

verständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Zeu-
gen und sonstigen Personen zustehen,

2.	 Aufwendungen für Post- und Telekommunikati-
onsdienstleistungen,

3.	 Reisekosten im Sinne der Reisekostenvor-
schriften und sonstigen Aufwendungen bei der 
Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb 
der Dienststelle,

4. 	 Aufwendungen anderer Behörden oder Perso-
nen.

(2)	Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeich-
nis bestimmt werden, dass Auslagen pauschal, 
nicht oder nicht in voller Höhe erhoben werden.

(3)	Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die ko-
stenerhebende Behörde aus Gründen der Gegensei-
tigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnli-
chen Gründen an die anderen Behörden, Einrichtun-
gen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.

(4)	Aufwendungen für die auf besonderen Antrag er-
teilten Vervielfältigungen werden gesondert als 
Schreibauslagen erhoben. Die Höhe der Schreibaus-
lagen wird im Kostenverzeichnis bestimmt.
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§ 7 Entstehung der Kosten
Die Kosten entstehen mit der Beendigung der kosten-
pflichtigen Amtshandlung oder sonstigen öffentlich-
rechtlichen Leistung.
In den Fällen, in denen mehrere Amtshandlungen in-
nerhalb eines Verfahrens getätigt werden, mit der Be-
endigung der letzten kostenpflichtigen Amtshandlung 
oder bei Zurücknahme oder Erledigung des Antrages. 
Bedarf es einer Zustellung, Eröffnung oder sonstigen 
Bekanntgabe, ist sie damit beendet.

§ 8 Zeitpunkt der Fälligkeit
Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe der Verwaltungskostenfestsetzung an den 
Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Be-
hörde einen anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fäl-
ligkeit abweichend durch Vertrag geregelt ist.

§ 9 Anwendung von Bestimmungen  
des SächsVwKG

Gemäß § 8 a SächsKAG finden die §§ 2, 3 Absatz 4 bis 
6, § 4 Absatz 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 
17 Absatz 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des 
SächsVwKG entsprechend Anwendung.
Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von For-
derungen gelten die Vorschriften aus dem Gemeinde-
haushaltsrecht.

§ 10 Inkrafttreten
(1)	Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in Kraft.
(2)	Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung der 

Gemeinde Oderwitz vom  07.11.2003 außer Kraft.

Oderwitz, den 09.11.2021

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a.	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b.	 die Verletzung der Verfahrens- oder der Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sät-
ze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntma-

chung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Anlage zur Kostensatzung der Gemeinde

Kostenverzeichnis

Lfd. 
Nr.

Amtshandlung Gebühr  
in Euro

1. Allgemeine 
Amtshandlungen

1.1 Beglaubigungen

1.1.1
Beglaubigung von Unterschrif-
ten oder Handzeichen 5,00 bis 50,00

1.1.2 Beglaubigung von Abschriften, 
Fotokopien und dergleichen

   je Seite 1,00

   mindestens jedoch 5,00

1.1.3 Beglaubigungen von Schrift
stücken, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind

   je Seite 2,00

   mindestens jedoch 10,00

1.2 Erteilung 
einer Bescheinigung

1.2.1 Erteilung einer  
Bescheinigung steuerlich  
absetzbarer Spenden  
(Spendenbescheinigung)

gebührenfrei

1.2.2 Erteilung einer sonstigen  
Bescheinigung

5,00 bis 
120,00

1.2.3 Stellungnahme der Gemeinde 
zur Erteilung von Erlaubnissen

5,00 bis 50,00

1.2.4 Erteilung eines  
Wohnberechtigungsscheines

7,00

1.2.5 Genehmigungen aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften, 
ortsrechtlicher Bestimmungen 
o. ä. sofern nicht gesondert 
geregelt

5,00 bis 
500,00

1.3 Einsichtgewährung, 
Auskünfte

1.3.1 Einsichtgewährung in Akten 
und amtliche Bücher, soweit 
die Einsicht nicht in einem 
gebührenpflichtigen Verfahren 
gewährt wird

0,50 je Akte 
oder Buch   
mind. 5,00

1.3.2 Einsicht in Schriftstücke  
und Pläne, die für die  
Unterrichtung der Öffentlich-
keit bestimmt sind

gebührenfrei

1.3.3 Erteilung von Auskünften, 
die über § 11 Abs. 1 Nr. 6 
SächsVwKG (einfache Art = 
gebührenfrei) hinausgehen

5,00 bis 
250,00
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Lfd. 
Nr.

Amtshandlung Gebühr  
in Euro

3. Amtshandlungen  
Ortspolizeibehörde

Erteilung einer Befreiung 
von naturschutzrechtlichen 
Vorschriften

10,00 bis 
5.000,00

Genehmigung, Bescheini
gungen, Anordnungen  
der Ortspolizeibehörde

5,00 bis 
500,00

Genehmigung von Lager-  
und Traditionsfeuer

10,00

4. sonstige  
Amtshandlungen

Widerspruchsbearbeitung                                                                     
je angefangene Stunde

55,00

Rechercheaufträge und 
Auskünfte aus dem gemeind
lichen Archiv inkl. 5 Kopien                                                                                                 
je angefangene viertel  
Arbeitsstunde

13,00

Aushänge in  
Bekanntmachungskästen

 � pro Stück und Woche    
 � DIN A 5 Format

0,50

 � DIN A 4 Format 0,75

 � DIN A 3 Format 1,00

 � mindestens jedoch 2,50

Ersatz für verlorene  
Hundesteuermarke

2,50

Verordnung der Gemeinde Oderwitz 
über verkaufsoffene Sonn-  
und Feiertage im Jahr 2022
Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Laden-
öffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächsisches La-
denöffnungsgesetz – SächsLadÖffG) vom 01.12.2010 
(SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 05.11.2020 (SächsGVBl. S. 589) hat der Ge-
meinderat am 08.11.2021 mit Beschluss-Nr. 83/21 fol-
gende Verordnung beschlossen:

§ 1 Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage
Abweichend von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG dürfen Ver-
kaufsstellen in der Gemeinde Oderwitz an folgenden 
Sonn- und Feiertagen des Jahres 2022 in der Zeit zwi-
schen 12:00 und 18:00 Uhr geöffnet sein (6 Stunden)
27.11.2022	 1. Adventssonntag
04.12.2022	 2. Adventssonntag

Lfd. 
Nr.

Amtshandlung Gebühr  
in Euro

1.4 Fristverlängerungen

1.4.1 Verlängerung der Frist, deren 
Ablauf einen neuen Antrag 
auf Erteilung einer gebühren
pflichtigen Genehmigung,  
Erlaubnis, Zulassung,  
Verleihung oder Bewilligung 
erforderlich machen würde

10 % bis  
25 % der  

Ursprungs- 
gebühr,        

mind. 5,00

1.4.2 Verlängerung einer Frist 
in anderen Fällen

5,00 bis 25,00

1.5 Anfertigung  
einer Zweitschrift

10 % bis 50 % 
der Erst- 

schriftgebühr,         
mind. 5,00

ist die Erstschrift  
gebührenfrei

0,50 je 
angefan-

gene Seite,       
mind. 5,00

1.6 Aufnahme  
einer Niederschrift

5,00 bis 30,00 
je angefan-
gene halbe 

Stunde

1.7 Vervielfältigungen

Abschriften aus amtlichen  
Unterlagen mittels Kopier
gerät, Computer, Scanner, 
Drucker oder sonstige Kopien

 � DIN A4 für die erste Seite s/w 0,75

 � jede weitere Seite 0,50

 � DIN A4 für die erste Seite 
farbig

1,00

 � jede weitere Seite 0,75

 � DIN A3 für die erste Seite s/w 1,25

 � jede weitere Seite 1,00

 � DIN A3 für die erste Seite 
farbig

1,50

 � jede weitere Seite 1,25

1.8 Fundsachen

1.8.1 Verwahrung von  
Fundgegenständen

bei einem Schätzwert 
von 5,00 € bis 250,00 €

5,00

bei einem Schätzwert 
über 250,00 €

2 % des  
Wertes,  

mind. 5,00

2. Amtshandlungen  
Bauamt

Ausstellung eines Negativat-
testes nach § 28 BauGB

26,00
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§ 2 Schlussbestimmungen
(1)	Die übrigen Bestimmungen des Sächsischen La-

denöffnungsgesetzes sowie die Bestimmungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzge-
setzes, des Arbeitszeitgesetzes und des Gesetzes 
über den Schutz der Sonn- und Feiertage im Frei-
staat Sachsen bleiben unberührt.

(2)	Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft und am 31.12.2022 
außer Kraft.

Oderwitz, 09.11.2021

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stan-
de gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a.	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b.	 die Verletzung der Verfahrens- oder der Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sät-
ze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntma-
chung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

NichtAmtlicher Teil 
Aus der Verwaltung

Dankeschön
Die Gemeinde Oderwitz bedankt sich bei allen, die im 
zurückliegenden Jahr bei der Erstellung und Verbrei-
tung des Amtsblatts mitwirkten, ganz herzlich für die 
große Unterstützung. Wir hoffen weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.

Redaktion „Oderwitzer Nachrichten“

Weihnachtsbäume
In diesem Jahr wurden der Gemeinde wieder wunderschö-
ne Bäume für die besinnliche Weihnachtszeit überlassen. 
Ein großes Dankeschön dafür geht an die Spender 
–	 Herrn Jörg Friede und
–	 Herrn Michael Schädlich.

In eigener Sache

Die Seniorenweihnachtsfeier  
im Sportlerheim Oderwitz
Liebe Oderwitzer Seniorinnen und Senioren, 
bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass 
auf Grund der aktuell geltenden Sächsische Corona-
Notfall-Verordnung die diesjährig geplante Senioren-
weihnachtsfeier am 09. Dezember 2021 im Sportler-
heim erneut abgesagt werden muss.
Wir bedauern die Umstände sehr und hoffen, dass die 
nächste Seniorenweihnachtsfeier stattfinden kann.
Für Sie und Ihre Familien wünschen wir eine gemüt-
liche Adventszeit,  ein besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2022.

Mitteilungen und Informa-
tionen aus den Sachgebieten

Sekretariat des Bürgermeisters

Impfangebot  
in der Turnhalle Oberoderwitz
Am 28. November 2021 konnte durch Oderwitzer Bür-
gerinnen und Bürger ein Mobiles Impfangebot in der 
Turnhalle Oberoderwitz wahrgenommen werden. Unser 
herzlicher Dank dafür gilt dem Landkreis Görlitz, Herrn 
Reuter, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des DRK für die Organisation und Durchführung vor Ort.

Meldeamt

Ausweis-Neubeantragungen nur mit 
aktuellem biometrischen Passbild
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
nach wie vor ist zu jeder Personalausweis- sowie Rei-
sepass-Neubeantragung das persönliche Erscheinen 
erforderlich. Dazu bringen Sie bitte ein aktuelles bio-
metrisches Passbild mit. Bitte beachten Sie, dass im 
Vorfeld eine Terminreservierung dazu zwingend erfor-
derlich ist. Termine können über das Einwohnermelde-
amt – Telefon 035842 22325 – vereinbart werden.
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Mitteilungen und  
informationen aus  
den Einrichtungen

Wetterkabinett 

Wetterstatistik�
Der Oktober 2021 war einer der 
fünf sonnigsten Oktobermonate 
der vergangenen 30 Jahre. Mit 
151,3 Stunden Sonne in Oderwitz hatten wir mehr als 
doppelt so viel Sonnenschein als im Jahr 2020 mit 72,1 h 
Sonne. Die Regenmenge im Oktober 2020 war mit 103,5 
l/m über sieben Mal größer als 2021 mit einer monatli-
chen Gesamtregenmenge von 14,1l/m.

 
Der Oktober 2021 war einer der fünf sonnigsten Oktobermonate der 
vergangenen 30 Jahre. Mit 151,3 Stunden Sonne in Oderwitz hatten wir 
mehr als doppelt so viel Sonnenschein als im Jahr 2020 mit 72,1 h 
Sonne. Die Regenmenge Im Oktober 2020 war mit 103,5 l/m über sieben 
Mal größer als 2021 mit einer monatlichen Gesamtregenmenge von 
14,1l/m. 
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Bibliothek

Liebe Leserinnen und Leser,�   
wieder geht ein unruhiges Jahr zu Ende. Die 
Hoffnung, dass das Jahr 2021 entspannter 
wird, hat sich leider nicht erfüllt. Immer wie-
der ist man bei den Themen, die die Men-
schen nicht zur Ruhe kommen lassen.
Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben.
Noch meint es der Herbst gut mit uns, lässt die Sonne 
scheinen, die Temperaturen sind (noch) mild. Vielleicht 
beschert uns die Advents- und Weihnachtszeit in die-
sem Jahr Schnee (?). Wir würden es uns wünschen.
Freuen wir uns auf eine besinnliche Adventszeit mit 
dem Anzünden der ersten Kerze am Adventskranz, 
dem Duft nach frisch gebackenen Plätzchen, einem 
heißen Kakao oder Glühwein.
Ein großes Dankeschön möchte ich auch dieses Jahr 
allen (Buch-)Spendern aussprechen.  

Gewerbeamt

Gewerbe – aktuell
Wir gratulieren allen ungenannten Gewerbetreibenden 
herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit, persönli-
ches Wohlergehen und weiterhin viel Erfolg.

Eine Veröffentlichung der personenbezogenen Daten 
erfolgt nur, wenn die entsprechende schriftliche Einver-
ständniserklärung des jeweiligen Gewerbetreibenden 
vorliegt. Bereits erteilte Einverständniserklärungen be-
halten ihre Gültigkeit, können aber jederzeit widerrufen  
werden.

Geburtstagsjubilare

Die Gemeinde gratuliert allen Jubilaren,  
die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern 
auf das Herzlichste! Natürlich auch denen, 
die aus persönlichen oder datenschutzrecht-
lichen Gründen nicht genannt sein wollen. 
Wir wünschen für die weiteren Lebensjahre 
alles erdenklich Gute, Gesundheit, Wohler-
gehen und Lebensfreude.
�
am 17.12.	 Herr Mathe, Reinhard	 zum 70. Geburtstag
	 Hofstraße 1

am 24.12.	 Herr Weder, Uwe	 zum 70. Geburtstag
	 Dorfstraße 65

Abfallentsorgung

Abfuhrtermine für Dezember 2021 
und Anfang 2022
Restmüll		  08.12.2021
			   22.12.2021
			   05.01.2022

Bioabfall		  01.12.2021
			   15.12.2021
			   29.12.2021
			 

Blaue Tonne		  03.12.2021
			   03.01.2022�

Gelbe Tonne 	

OT Niederoderwitz	 15.12.2021
OT Oberoderwitz	 14.12.2021

– Bereitstellung wie immer –

Abfallkalender für 2021 verlegt – was tun? 
Unter www.abfallkalender-loebau-zittau.de finden Sie 
alle Termine für Ihren Ort auf einen Blick.
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sche ich einen guten Rutsch ins kommende Jahr, ver-
bunden mit den besten Glückwünschen und vor allem 
mit bester Gesundheit.

Alexander Pollier, Gemeindewehrleiter Oderwitz 

Kindereinrichtungen / Schulen

Schulhort Max Langer�
Wir wünschen allen Familien ein 
friedvolles, besinnliches und fro-
hes Weihnachtsfest mit gemütlichen und erholsamen 
Stunden bei Kerzenschein und Tannenduft. Auch in 
diesem Jahr werden wir die Advents- und Weihnachts-
zeit etwas anders verbringen als gewohnt, deshalb 
wünschen wir allen Kindern so viele zauberhafte und 
fröhliche Momente, wie nur möglich sind. 

Wichtel arbeiten fleißig
Engel bewachen uns

Im Weihnachtshäuschen ist was los
Himmlisch gemütlich

Neugierig ist jedes Kind
Apfelsinen duften

Christbaum schön geschmückt
Hasenbraten lecker

Tee genießen
Endlich ist Weihnachten

Nikolaus kommt bald

(geschrieben von Pauline und Rosalie 4 a, 
Selina, Anna, Jolina 4 b)

Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei allen Hel-
fern, Unterstützern und Spendern die uns in diesem 
Jahr wieder kräftig unterstützt haben.

Frohes Fest wünscht das Hortteam!

Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde�

Liebe Kirchgemeinde- 
mitglieder und  
Kirchenzugewandte,
das ewige Kind, das göttliche Ruhe ausstrahlt und der 
Welt Frieden bringt – das ist das wirkende Symbol, 
das bei uns zu Weihnachten im Mittelpunkt steht. Und 
wir sind die Zeugen und Empfänger seiner Gnade. 

Hand in Hand Mensch sein�
Lasst den Kindern noch ihr Lachen, 
die Unbeschwertheit ihrer Zeit,
den Alten, die darüber wachen,
Nachsicht und Verständlichkeit.
Ihres Zeichens reif und weise,
ohne Angst und ohne Pein,
könnten sie ganz still und leise
ihre Wegbereiter sein.
Doch die Gemüter sich erhitzen,
so, dass ihre Köpfe glühn,
nicht bewusst – 
dass in den kleinsten Ritzen
Sodom und Gomorra blühn.
Anstatt die Hände sich zu reichen,
sie im Hades sich entzwein,
sehen nicht gesetzte Zeichen,
hören nicht die Alten schrein:
„Hört ihr jetzt noch auf Mensch zu sein?“

(Edith Maria Bürger)

Vom 27. bis zum 31. Dezember 2021 bleibt die Biblio-
thek in beiden Ortsteilen geschlossen.

Ich wünsche allen ein frohes, besinnliches und friedvol-
les Weihnachtsfest.

Ihre Steffi  Seliger

Feuerwehr oderwitz

Weihnachtslied�
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muss ich stehn,
Es sinkt auf meine Augenlider,
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

(Theodor Storm)

In diesem Sinne wünsche ich allen Kameradinnen und 
Kameraden sowie deren Familien und allen Einwohne-
rinnen und Einwohnern von Oderwitz eine besinnliche 
Weihnachtszeit und erholsame Weihnachtsfeiertage. 
Ein herzlicher Dank geht wieder an meine Kameradin-
nen und Kameraden für die gezeigte Leistung sowie 
Einsatzbereitschaft im Jahr 2021. Voller Hoffnung wün-
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Das erleben Kinder spätestens bei der Bescherung 
und manche kleine Zuschauer schon bei einer Weih-
nachtskrippe. Wir Erwachsene haben damit natürlich 
ein Problem – nur passive Empfänger zu sein. Denn 
wir wollen  Weihnachten  als Fest gestalten und es 
wird von uns auch erwartet. Dabei müssen wir uns 
wieder überlegen, ob wir dieses Jahr mehr oder weni-
ger geben, schaffen, ertragen wollen, als in den letzten 
Jahren. Weniger ist manchmal mehr, sagen die Künst-
ler, aber jede Freude kostet auch was. Deshalb ist es 
immer unsere Aufgabe das Lasttier – den Weihnachts
esel – gut zu spielen und gleichzeitig die Würde nicht 
zu verlieren, denn Weihnachten ist schließlich ein Fest 
voller Ehre, Würde und Glanz und erst dadurch das 
Fest des Friedens und der Zufriedenheit für unsere 
Seelen. Weihnachten gehört auch uns Erwachsenen.  
Als Trostwort habe ich für Sie diesmal die Einladung 
von Jesus ausgesucht, die ich auch zu Weihnachten 
gerne weitersagen darf:     
  

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein 
Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eu-
re Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last 
ist leicht …“ Mat 11,28 – 30 

Wir wünschen Ihnen in dem Sinne eine gesegnete Ad-
ventszeit, fröhliche Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr, sowie jede Erleichterung und Entspan-
nung, die zu allen Feiertagen dazu gehört.

Ihr/Euer Pfr. Adam Balcar 

Wir laden Sie herzlich zu unserem Gemeindeleben ein!

Der Monatsspruch für Dezember  
steht bei Sacharja 2,14:    
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn sie-
he, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr.
Sacharja 2,14

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
unserer Gemeinde:
05.12.	 18.00 Uhr	 Musikalische Adventsandacht  	
			   in der Kirche Niederoderwitz
12.12.	 10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl 
			   in der Kirche Niederoderwitz 
19.12.	 17.00 Uhr  	 Adventsandacht 
			   in der Kirche Niederoderwitz
24.12. 	16.00 Uhr  	 Christvesper 
			   in der Kirche Oberoderwitz
	 17.30 Uhr  	 Christnacht 
			   in der Kirche Niederoderwitz
25.12.	 10.30 Uhr 	 Gottesdienst
			   in der Kirche Oberoderwitz
26.12.	 10.30 Uhr 	 Gottesdienst 
			   in der Kirche Niederoderwitz
31.12.	 17.00 Uhr 	 Gottesdienst 
			   am Altjahresabend
			   in der Kirche Niederoderwitz

01.01.	 17.00 Uhr 	 Gottesdienst 
			   mit Sekt und Selters
			   in der Kirche Niederoderwitz

Zutritt nur mit 3 G und FFP2-Maske!                

Genauere Informationen finden Sie in den Schaukä-
sten und auf der Internetseite www.kirche-oderwitz-
mittelherwigsdorf.de

Spendenaktion Kirche Niederoderwitz  
und Sanierung Kirche Oberoderwitz

Kontoinhaber: 
Kirchenbezirk Bautzen – Kassenverwaltung

IBAN: DE09 3506 0190 1681 2091 03
Verwendung: RT – 3213 – Kirche Niederoderwitz 
Verwendung: RT – 3213 – Kirche Oberoderwitz – 

Allgemein
Verwendung: RT – 3213 – Kirche Oberoderwitz – 

Sanierung

www.kirche-oderwitz-mittelherwigsdorf.de

Katholische Pfarrgemeinden  
Leutersdorf, Ebersbach-Neugersdorf 
und Oppach
Katholisches Pfarramt
Aloys-Scholze-Straße 4, 02794 Leutersdorf
Telefon 03586 386250, Fax 03586 408534
Mobil: 0152 54150752, E-Mail: pfarramt@pfarrei-leutersdorf.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:  
Dienstag und Donnerstag 10.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung Dezember  
Samstag	 17.30 Uhr	 Hl. Messe
		  Kath. Kirche in Oppach              	
 	 17.30 Uhr	 Wortgottesdienst   
		  Kapelle in Großschönau     

Abgesagt – wird verschoben!
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Fachmann leitete die Schüler an, erklärte und druckte 
mit ihnen erste Teile. Sie fachsimpelten darüber, wo 
dieser Druck überall zum Einsatz kommen könnte und 
so für Menschen wertvoll wird. Schnell wurden Visio-
nen ausgesprochen, was doch alles hergestellt werden 
könnte. 
Na, vielleicht sind einige Tüftler dabei, die in paar Jah-
ren helfen, unsere Welt zu retten. Wer weiß, auf welche 
Weise. 

Foto: Erfinderkiste

Adventsfeier der Erfinderkiste  
am 04. Dezember wird zum Lichterhof 
in der Alten Webfabrik
Liebe Kinder und Familien, unsere geplante Weih-
nachtsBastelWerkstatt am Samstag, dem 04. De-
zember  in den Innenräumen der Erfinderkiste muss 
leider ausfallen. Dafür haben wir uns eine Alternative 
überlegt: Wir verschieben unsere Bastelwerkstatt nach 
draußen – in den Hof der Alten Webfabrik! Dazu gibt es 
Kaffee, Kuchen und Kekse sowie ein MitmachMusical 
von Leichtfuß & Liederliesl für die Kinder. Los geht’s ab 
15.30 bis 18.00 Uhr. Ein bisschen Weihnachtszauber 
für die ganze Familie …
In der Vorweihnachtszeit vom 01. bis 24. Dezember 
gibt es unseren Adventskalender im Hof! Denn für die 
Schüler/-innen hat die Erfinderkiste eine besondere 
Weihnachtsüberraschung vorgesehen: jeden Dienstag, 
jeden Donnerstag und jeden Samstag warten im Hofe  
Adventssäckchen am Weihnachtsbaum auf je ein Kind, 
welches ein Gedicht, Lied, etwas Gemaltes oder ein 
Sprüchlein mitbringt und vorträgt. Für die Kinder gibt es 
dazu Punsch und kleine Leckereien. An diesen Tagen 
öffnen wir  um 16.00 Uhr den „Adventskalender“  in Form 
der Vergabe der entsprechenden Türchen. Alle können 
kommen! Seid dabei und lasst Euch überraschen! 
Eine weitere Überraschung haben wir für schlaue Füch-
se parat, und zwar am Samstag, dem 11. Dezember 
und auch am 18. Dezember 2021, wo wir für interes-
sierte Schüler/-innen den 3 D-Druck anbieten. Dazu 
muss man sich jedoch anmelden, damit wir die Nutzung 
dieses Druckers gut eintakten können.

Sonntag	 09.00 Uhr	 Hl. Messe              
		  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa.    	
	 10.30 Uhr	 Hl. Messe             
		  Kath. Kirche in Leutersdorf
Dienstag	 18.00 Uhr	 Hl. Messe – Oppach
Mittwoch	 09.00 Uhr	 Hl. Messe – Großschönau
Donnerstag	 09.00 Uhr	 Hl. Messe – Ebersbach/Sa.
Freitag	 18.00 Uhr	 Hl. Messe – Leutersdorf 

Besondere Gottesdienste zu Weihnachten
Fr., 24.12.	 16.00 Uhr   Christmette mit Krippenspiel 		
		  in Oppach
	 16.00 Uhr   Krippenandacht 
		  in Leutersdorf
	 22.00 Uhr	 Christnacht in Leutersdorf
Sa., 25.12.	 09.00 Uhr   Hl. Messe in Großschönau
	 10.30 Uhr   Hl. Messe in Oppach
So., 26.12.	 09.00 Uhr	 Hl. Messe in Ebersbach/Sa
	 10.30 Uhr   Hl. Messe und Aussendung 		
		  der Sternsinger in Leutersdorf
Fr., 31.12.	 17.00 Uhr	 Jahresschlussandacht 
		  zu Silvester in Leutersdorf
     

Vereine berichten

Fabmobil �  
auf dem Hof  
der Erfinderkiste
Die ersten drei Herbstferientage konnten interessierte 
Schüler/-innen die Angebote des Fabmobils wahrneh-
men: dem fahrenden Kunst- und Designlabor – und sie 
machten rege davon Gebrauch. Es kamen so viele, dass 
gar nicht alle Kinder einen Platz erhielten. Von 09.30 bis 
15.00 Uhr wurde getüftelt, programmiert und gedruckt.
Die tollen Mitarbeiter des Fabmobils äußerten sich sehr 
anerkennend, wie die Kinder die Aufgaben ausgeführt und 
wahrgenommen haben. Von Allen gab es positive Rück-
meldungen. Diese beflügelten uns, das Angebot „3 D-
Druck“ in der Erfinderkiste schnellstmöglich anzubieten, 
damit die Schüler/-innen ihre bereits erworbenen Kenntnis-
se vertiefen und weitere Interessierte dazu stoßen können.
In Neugersdorf fanden wir einen engagierten Jungun-
ternehmer, der sich bestens mit 3 D-Druck auskennt 
und uns mit seinem Fachwissen unterstützen wird.
So werden wir alsbald diese Drucktechnik anbieten – 
schaut dazu gern auf unsere Homepage www.lern-
werkstatt-oderwitz.de und auf unsere Facebook-Seite. 
Dort erfahrt Ihr, wann solch ein Angebot stattfindet. Ihr 
dürft gespannt bleiben.

Team Erfinderkiste

Endlich wieder GTA in der Erfinderkiste 
Seit 04. November 2021 ist es wieder wahr: die Schü-
lerinnen und Schüler sind in der Erfinderkiste zum GTA 
da. Die Gruppe „Modellbau“ konnte jüngst ein spannen-
des Angebot im 3 D-Druck erfahren. Ein Neugersdorfer 
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Hinweis: Aufgrund der wechselnden Corona-Richtlinien 
kann es jederzeit zu Änderungen kommen. Bitte schau-
en Sie auf unsere Homepage (www.lernwerkstatt-oder-
witz.de) oder auf unsere Facebook-Seite. Dort geben 
wir alle aktuellen Veranstaltungen und Durchführungs-
hinweise bekannt.  

Team Erfinderkiste

  FERIENANGEBOT
     in den Weihnachtsferien 27.12. - 30.12.21
  
    für alle Kids von 4 bis 12 Jahre       

   in der Er�nderkiste in Oderwitz

Montag, 
27.12.2021 

Vogelhausbau
Ein eigenes Vogelhaus aus verschiedenen 
Materialien bauen

Dienstag, 
28.12.2021

Experimentiertag
Feuerwerk im Wasserglas

Mittwoch, 
29.12.2021 

Donnerstag, 
30.12.2021 

Upcycling
Eine kleine Rakete aus alten Sachen basteln

Lernwerkstatt Er�nderkiste - 
Straße der Republik 68 a - 02791 Oderwitz    
(direkt an der Kretschamkreuzung im Fabrikareal)

Kommt vorbei und erlebt spannende Stunden - gemeinsam mit Euren Eltern, Großeltern,...  
in unserer Er�nderkiste! Das Ferienangebot ist eine Ergänzung zur bestehenden Ö�nungszeit. 
Alle anderen Angebote in unserer Er�nderkiste sind wie gewohnt nutzbar. 

Ö�nungszeiten der Er�nderkiste in den Ferien:    Montag bis Donnerstag 9:30 bis 17:30 Uhr

www.lernwerkstatt-oderwitz.de
info@kiga-waldhaeusl.de

Lernwerkstatt Er�nderkiste

Raketenstart
Wir lassen Teebeutelraketen starten...

Zwei engagierte Heimatvereine  
kooperieren
Der gemeinnützige Verein Leineweber e. V., der bereits 
viele Projekte in Kunst und Kultur angeboten hat, konn-
te sich gemeinsam mit dem Verein für Kinder- und Ju-
gendarbeit, dem Waldhäusl e. V., erfolgreich im Wett-
bewerb „Engagiertes Land“ der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt (DSEE) behaupten und 
einen Zuschlag erhalten.
Aufgerufen hatte die Deutsche Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt (DSEE), um Netzwerke in struktur-
schwachen ländlichen Räumen zu stärken, die bürger-
schaftliches Engagement, Ehrenamt und Beteiligung 
vor Ort fördern. Dabei startete im Oktober 2021 eine 
Pilotphase mit 20 Netzwerken aus ganz Deutschland, 
in welcher der Leineweber e. V. mit dem Waldhäusl 
e. V., gemeinsam mit der Kommune vertreten ist.

Dabei beziehen sich die Programm-Bausteine auf Dorf-
werkstätten, Weiterbildungen und Qualifizierungen, 
Prozessbegleitungen und dem lebenslangen Lernen, 
bei welchem alle voneinander profitieren. Und nicht zu-
letzt wird das Programm finanziell gut untersetzt.
Das Programm wurde im Juni 2021 bekanntgegeben 
und so bewarben sich die Vereinsvorsitzenden der 
Heimatvereine, Herr Schuster – vom Leineweber e. V. 
– und Frau Glathe, als Projektleiterin des Waldhäusl, 
mit einem gemeinsamen Antrag unter dem Projekttitel 
„Füreinander da sein – voneinander lernen – miteinan-
der leben“ bei der DSSE. Und dies sogar erfolgreich! 
Die Freude war groß, denn Ende September erhielten 
die Vereine die Zusage für die Förderung.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass durch bürgerschaft-
liches Engagement, Ehrenamt und Beteiligung diese 
Kooperation ein voller Erfolg wird und unseren Ort be-
reichern wird! Denn da, wo Netzwerke entstehen, sich 
zusammenschließen und zusammenarbeiten, werden 
Kräfte gebündelt, um gemeinsame Visionen zu entwi
ckeln, Ideen umzusetzen und unsere Region zu stärken 
und lebenswerter zu gestalten. Gern berichten wir bald 
mehr über unsere Zusammenarbeit.

Ihr Leineweber e. V.

Förderverein 	�   
„Freunde und Förderer  
der Freiwilligen  
Feuerwehr Oderwitz  
Ortsfeuerwehr Oberoderwitz e. V.” 
Der Vorstand des Fördervereins „Freunde und Förde-
rer der Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz Ortsfeuerwehr 
Oberoderwitz e. V.“ bedankt sich auch in diesem Jahr 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern, unseren fördern-
den Mitgliedern sowie den Unternehmen wieder recht 
herzlich für die finanzielle, als auch materiell geleistete 
Unterstützung im Jahr 2021. 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest allen, einschließlich 
den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 
Oderwitz samt Familien sowie einen guten Start ins 
Jahr 2022 und für dieses vor allem Gesundheit.
Vielen Dank auch wieder an das Blumenhaus Berndt, wel-
ches uns ganzjährig passend  zur Saison die Pflanzscha-
le am Feuerwehrgerätehaus Oberoderwitz bepflanzt. Die 
Pflanzschale ist Jahr für Jahr ein schöner Hingucker!

Daniel Schädlich, Vorsitzender Förderverein
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Die Weihnachts- 
brücken von  
Oderwitz 	�
Liebe Oderwitzer, mit Freude haben wir den Wunsch 
nach einer Neuauflage der „Weihnachts-Brücken von 
Oderwitz“ zugetragen bekommen. 
2020 ist diese hübsche Idee von Enrico Winkler und 
seiner Familie geboren worden. 
Viele schöne Brücken wurden daraufhin von Einwohnern 
und Brückenanwohnern aus Oderwitz geschmückt und 
haben so viel Freude und Lichterglanz im Ort verbreitet. 
In Rücksprache mit Enrico möchte der „Kulturverein 
Oderwitz e.V.“ diese Idee für die Advents- und Weih-
nachtszeit 2021 gern übernehmen und fortführen. 
Wir rufen also dazu auf, auch in diesem Jahr wieder 
die Brücken so wunderbar festlich und weihnachtlich zu 
schmücken. 

Um folgendes wird gebeten: 
Meldet Euch im Vorfeld bitte bei uns, welche Brücke Ihr 
schmücken möchtet, da nicht jede Brücke geschmückt 
werden darf und wir so auch einen Ansprechpartner für 
die Brücke haben. 
Bitte macht das Tannengrün und die Dekorationen wie-
der richtig gut fest, damit es auch einen starken Winter-
sturm übersteht.  

Liebe Kinder Groß und Klein,
Euch lädt der Kretscham wieder ein: Durch die Fenster könnt ihr sehn.

Was wird wohl diesmal drinnen stehn? Mögt ihr uns im Advent besuchen? 
Dann könnt ihr nach ´nem Märchen suchen. 

Denn hinter unsren Fensterscheiben herrscht dieser Zeit ein buntes Treiben. 
Habt ihr das Märchen gleich erkannt? Schnell, nehmt Euch nun ein Blatt zur Hand. 

Und malt die richt'ge Lösung auf, schreibt Namen und auch Alter drauf. 
Steckt sie in unsren Kasten hier, der Rote, er steht vor der Tür. 

Die Schönsten sucht der Weihnachtsmann, im Amtsblatt zeigen wir sie dann! 
Bis dahin ist es nicht mehr weit, …

Euch eine schöne Weihnachtszeit!

die Mädels und Jungs vom 
Kretscham Verein Niederoderwitz e.V.

Weihnachtsmärchen

Laut Vorschrift der Gemeinde verwendet bitte kein Glas 
zum Dekorieren. Damit sollen auch Verletzungen vor-
gebeugt werden. 
Der Abbau soll bis spätestens Dienstag, dem 15. Janu-
ar 2022 erfolgen. 

Ansprechpartner: 
Facebook: Kulturverein Oderwitz e. V. 
E-Mail: kulturverein-oderwitz@web.de 
Telefon (oder WhatsApp) 0151 42507167 

Liebe Oderwitzer, wenn der ein oder andere Stern dann 
doch vom Brückenschmuck wegfliegen sollte, zögert 
nicht ihn wieder anzuhängen, sodass nichts unseren 
Ort unnötig vermüllt oder die Anwohner verärgert. 

Foto: Enrico Winkler/2020 



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Oderwitz · 01.12.2021Seite 16

Wir bedanken uns bei allen Zuchtfreunden, die mit der 
Anmeldung ihrer Tiere wieder dafür gesorgt haben, dass 
wir den Besuchern ein breites Spektrum an Rassen und 
Farbenschlägen präsentieren konnten und natürlich bei 
unseren zahlreichen Sponsoren, die mit Ihren Spenden 
die Ausstellung unterstützen und möglich machen.
Ein ganz besonderer Dank an alle Mitglieder und Hel-
fer, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Aus-
stellung wieder tatkräftig mitgeholfen haben.
Für das neue Zuchtjahr 2021/22 wünschen wir allen gu-
te Zuchtergebnisse, Gesundheit und ein gutes gemein-
sames Miteinander bei unserem schönen Hobby!
Allen Gästen und Besuchern ein herzliches Danke-
schön für Ihr Interesse an unserem schönen Hobby und 
bis zum nächsten Mal.

Der Vorstand

SV 1861 Oberoderwitz e. V.�
Volleyballturnier –  
der Ball wird später fliegen!
Nach intensiver Überlegung und Abwä-
gung verschiedener Möglichkeiten und 
Risiken haben wir uns doch gegen das 
diesjährige Volleyball-Weihnachtsturnier entschieden. 
Keiner weiß, was kommt, keiner weiß, was möglich ist. 
Aber alle hoffen: irgendwann geht es wieder. Und wer 
weiß, ob es vielleicht einfach vom Osterhasen eine Vol-
leyball-Überraschung gibt. 
Bis dahin gilt weiterhin: üben, üben, üben. So lange es 
möglich ist, stehen unsere Trainingszeiten, auch die in 
unseren anderen Abteilungen, für Sportbegeisterte zur 
Verfügung. 
Wir freuen uns auf euch: live und in Farbe,

SV 1861 Oberoderwitz e.V., Abteilung Volleyball

Weihnachten steht vor der Tür
Liebe Vereinsmitglieder und Oderwitzer,
das nächste turbulente Jahr geht zu Ende. Wie lange 
wir noch im Spielbetrieb aktiv bleiben können, kann 
keiner sagen. Aber sicher ist: Ziemlich genau am  
24. Dezember steht wieder Weihnachten vor der Tür. 
Eine Zeit, die man im Kreis der Familie, mit Freunden 
und Verwandten, verbringt. Eine Zeit zum Entspannen 
und Erholen vom Alltag und dem täglichen „Wahnsinn“. 
Wir wünschen euch allen eine schöne, weiße Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 
2022. Bleibt alle gesund!

Euer SV 1861 Oberoderwitz e.V. 

Die Herrnhuter Volleyfanten  
informieren:
Turnhallenneubau in Herrnhut – 
Trainings- und Wettkampfhallen in Oderwitz
 

Der Turnhallenneubau am Herrnhuter Gymnasium ist in 
vollem Gange und wird sich noch mindestens bis Som-
mer 2022 hinziehen. Somit mussten wir für unseren Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb Ausweichhallen suchen, was 

Noch ein Hinweis:
Mit großem Bedauern hat der Vorstand des Kulturver-
eins auf Grund der aktuellen Corona-Situation entschie-
den, das Weihnachtsbudel am 04. und 05. Dezember 
abzusagen.

Viel Spaß beim Schmücken und eine zauberhafte Ad-
ventszeit wünscht Euch 

Euer Kulturverein Oderwitz e. V. 

Rassekaninchenausstellung�  
in der Schützenhalle  
Niederoderwitz  
am 30./31. Oktober 2021
Am 30./31. Oktober 2021 fand im Schützenhaus Nie-
deroderwitz unsere Jubiläumsschau anlässlich 140 Jah-
re Kaninchenzucht in Niederoderwitz statt.
Freitag, den 29. Oktober 2021, nahmen die Preisrichter 
Thomas Noack und Frank Moraweck die angemeldeten 
Tiere in Augenschein und bewerteten die Tiere nach 
Typ und Körperform, Gewicht, Fell, Kopf und Ohren, 
Deckfarbe, Unterfarbe, sowie dem Pflegezustand.
Alle Züchter arbeiten das ganze Jahr auf die Ausstel-
lungstermine hin und möchten bei den Ausstellungen 
natürlich bestmögliche Bewertungen Ihrer Tiere erzielen. 
Weiterhin ist eine fachgerechte Bewertung natürlich auch 
eine Hilfestellung für die weitere Zucht im Folgejahr. 
Insgesamt konnten wir in diesem Jahr 150 Rasseka-
ninchen, in 31 Rassen und Farbenschlägen unseren 
Gästen präsentieren.
Bei der Bewertung der Tiere wurde viermal vorzüglich, 
16 mal hervorragend und 127 mal sehr gut erzielt.
Den Wanderpokal des Bürgermeisters für die Beste 
Sammlung der Schau erhielt die Zuchtgemeinschaft 
Theo und Oskar Niegisch aus Oderwitz mit ihrem Alas-
ka-Kaninchen.
Den Pokal für die zweitbeste Sammlung mit seinen Thü-
ringern erhielt Jens Finke aus Spitzkunnersdorf, den Po-
kal für die drittbeste Sammlung mit seinen Dalmatiner Re-
xen schwarz-weiß erhielt Robert Thiele aus Ruppersdorf.
Vereinsmeister 2021 mit den besten sechs Tieren der 
Schau wurde Gert Niegisch mit seinen Alaska-Kanin-
chen. Der beste Rammler eigener Zucht (Burgunder) 
kam aus Oderwitz von Thomas Steudtner und die beste 
Häsin eigener Zucht (Alaska) von ZGM Theo und Oskar 
Niegisch. Den Pokal für die beste Jungtiersammlung 
(Kaninchen bis zu einem Alter von acht Monaten) er-
hielt Caroline Zisler aus Großschönau, mit ihren Weiß-
grannen und den Pokal für die besten Jugendzüchter 
errang die Zuchtgemeinschaft Theo und Oskar Nie-
gisch mit Ihren Alaska-Kaninchen.
Natürlich gehörte auch wieder eine gute Bewirtung un-
serer Gäste, ein Futtermittelverkauf und die beliebte 
Tombola zu unserer Ausstellung.
Wir hoffen, die Ausstellung war wieder eine gute Werbung 
für unsere Vereinsarbeit und wir versuchen immer Gleich-
gesinnte zu gewinnen, die in unserem Verein Mitglied 
werden möchten, damit unser schönes Hobby auch in 
Zukunft erhalten bleibt und freuen uns über jeden Interes-
sierten und vielleicht neuen Mitstreiter in unserem Verein.
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Allen Oderwitzern ein gesundes Weihnachtsfest und 
ein zufriedenes neues Jahr wünscht allen

das Seniorenteam.

Programm Dezember 2021
(musste leider Corona-bedingt abgesagt werden)

Sobald Club-Nachmittage wieder möglich sind, wer-
den die Mitglieder rechtzeitig telefonisch darüber 
informiert.

Veranstaltungen
Vorbehaltlich der Corona-Situation möchten wir Sie auf 
Veranstaltungen für den Monat Dezember aufmerksam 
machen:

sich als äußerst schwierig erwies. Deshalb sind wir dem 
Oberoderwitzer Damenteam und dem Niederoderwitzer 
Herrenteam sehr dankbar, dass diese uns Trainingsmög-
lichkeiten anbieten. Gleichzeitig können wir zwei Trai-
ningszeiten in der Turnhalle Oberoderwitz nutzen.

Unsere Trainingszeiten:

mittwochs 19.00 – 21.00 Uhr 
Turnhalle Niederoderwitz Damenteam Bezirksliga

donnerstags 17.00 – 19.00 Uhr 
Turnhalle Oberoderwitz Mädchen U12 – U14

freitags 18.00 – 20.00 Uhr 
Turnhalle Oberoderwitz Mädchen U16 – U20
 

Interessierte Mädchen und Frauen sind zum Schnup-
pertraining jederzeit willkommen.
 

Herrnhuter Volleyfanten e. V.

Seniorenclub I berichtet
Nach langer Pause freuten wir uns, Herrn Grafe in 
unserer Mitte zu begrüßen. Er ist ein Garant für in-
teressante und kurzweilige Diavorträge. Es war sein  
30. Vortrag in unserem Club und wir begaben uns mit 
ihm auf Entdeckungsreise an die Nord- und Ostsee. 
Seine Aufnahmen der faszinierenden Tiere und Pflan-
zen der Küste, besonders die Beobachtungen der Vo-
gelwelt begeistern uns stets aufs Neue. Seine Erklä-
rungen sind klar, verständlich und stets mit einer Prise 
Humor gewürzt. Herrn Grafe weiterhin alles Gute und 
auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Am 13. Oktober trafen wir uns im „Volkshaus“. Zum 
Kaffee gab es belegte Brote, alles schmackhaft und 
reichlich. Bei der Unterhaltung mit dem Tischnachbarn 
wurde es nicht langweilig. Frauen finden bekanntlich 
immer ein Thema und Udo trug mit seiner lockeren Art 
auch einiges dazu bei. Wir danken ihm für die freund-
liche Bewirtung. Zum „Weinfest“ gab es zunächst mal 
eine ordentliche Stärkung. Bei einem Glas Wein, ge-
meinsam gesungenen Liedern und in fröhlicher Runde 
verbrachten wir einen geselligen Nachmittag.
Unsere Fahrt mit Michel-Reisen, am 29. Oktober, fand 
bei schönstem Herbstwetter statt. Das erste Ziel, die 
„Töpferschenke“ in Neukirch, lud zum Mittagessen ein. 
In gepflegter und gemütlicher Atmosphäre hatten wir zu 
tun, die sehr schmackhaften und reichlichen Portionen 
zu bewältigen. Ein großes Lob an die Gastronomie. Von 
der Gaststätte aus betraten wir direkt die Ausstellung 
und den Verkaufsraum der Töpferei Lehmann. Das viel-
fältige Angebot lockte zum Kauf, aber bei uns Senioren 
stehen  die Schränke voll. So blieb es bei vielen nur beim 
Kauf einer Kleinigkeit zur Erinnerung. Im Anschluss be-
suchten wir die seit 1896 bestehende „Alte Handwebe-
rei“, vormals Leinenmanufaktur, ebenfalls in Neukirch. In 
der Schauwerkstatt erfuhren wir Wissenswertes zur Ge-
schichte des Rohstoffes Leinen und zur Manufaktur. Die 
Zeit war fortgeschritten und die Fahrt ging zurück nach 
Neugersdorf. Im „Pavillion“ gab es Kaffee und Kuchen. 
Wir wurden freundlich bedient und waren begeistert, 
wie schön die Gaststätte renoviert wurde. Mit neuen 
Eindrücken ging unsere Herbstfahrt zu Ende. Unserem 
Fahrer Steffen Paul ein herzliches Dankeschön. 
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Kontakt: 
Landratsamt Görlitz, Regiebetrieb Abfallwirtschaft, 
Muskauer Straße 51, 02906 Niesky
Telefon 03588 261-716, Fax 03588 261-750
info@aw-goerlitz.de, www.kreis-goerlitz.de

Die neue LEADER-Entwicklungs
strategie 2023 – 2027 –  
Ihre Meinung ist gefragt!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Region „Kottmar“ will sich wieder um die Anerken-
nung als LEADER-Gebiet bewerben. Dafür ist die Er-
stellung einer neuen Entwicklungsstrategie (LES) er-
forderlich. Die Inhalte dieser Strategie kann die Region 
selbst bestimmen. 
Die Entwicklungsstrategie regelt für die kommende För-
derperiode von 2023 bis 2027, was die Entwicklungs-
ziele der Region sind und wofür die Region ihre Förder-
gelder ausgeben wird. 
Welche Themen sind uns wichtig – Erhalt der histori-
schen Bausubstanz, soziales Miteinander, Förderung 
des Ehrenamtes, medizinische Versorgung, Nachhal-
tigkeit der Projekte? 

Gestalten Sie aktiv mit! Es ist wichtig, viele Akteure in 
der Region im Vorfeld um Ihre Meinung zu fragen und 
ihre Themen und Ideen in die Strategie aufzunehmen. 
Zur aktiven Beteiligung aller Akteure haben wir das Be-
teiligungsportal als Beteiligungs- und Informationsin-
strument initiiert. Dieses wird von der STEG Stadtent-
wicklung GmbH bereitgestellt.

Link zum Beteiligungsportal 
https://beteiligung.steg.de/region-kottmar
Auf unserer Homepage www.region-kottmar.de zu fin-
den unter „mitmachen“
•	 Unter dem Reiter „informieren“ wird der Strategie-

prozess erläutert. Sie finden beispielsweise unter dem 
Dokument Leistungsbeschreibung LES Anlage die 
Handlungsfeldstruktur der neuen Entwicklungsstrate-
gie. Sehen Sie diese als impulsgebend für Ihre Ideen. 

•	 Für alle, die sich zu den Inhalten der Arbeitsgrup-
pen informieren möchten, haben wir unter dem Rei-
ter „teilnehmen“ die Ergebnisse dargestellt. Die 
kommenden Veranstaltungen werden dort fortlau-
fend eingestellt.

•	 Um die bisherigen Ergebnisse „nachvollziehen“ zu 
können, werden fortlaufend neue Inhalte eingestellt.

•	 Das Herzstück des Beteiligungsportals finden Sie 
unter dem Reiter „mitmachen“. Damit Sie dort Ih-
re Themen und Ideen einbringen können, bitten wir 
Sie sich beim Portal anzumelden. Erst dann werden 
die Funktionen freigeschalten. Das gewährleistet 
für uns Kommentare und Ideen, die auch dahin ge-
hören und die uns als Region voranbringen.

INformationen

Kinder suchen 	�  
ein Zuhause! 
Sie haben sicher schon gehört, dass es Kinder gibt, die 
für einen längeren Zeitraum nicht in ihrem Elternhaus 
aufwachsen und leben können.
Jedoch benötigen Kinder die liebevolle Atmosphäre ei-
ner Familie, um sich positiv entwickeln zu können.

Wir suchen Sie!
Sie sind einfühlsam, kommunikations- und konfliktfähig?
Wir suchen Pflegeeltern/-personen für Kinder, deren 
leibliche Eltern vorübergehend, langfristig oder dauer-
haft ausfallen, für Kinder, die einen Ort benötigen, an 
dem sie Ruhe, Zuneigung und Sicherheit finden. 
Egal ob Sie als Familie, Paar, Einzelperson mit oder 
ohne eigene Kinder leben.
Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses 
der Bewerbung, Aufnahme und natürlich auch danach.
Als Fachdienst bieten wir Ihnen regelmäßig Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu relevanten Themen an, beglei-
ten und unterstützen Sie bei aufkommenden Fragen 
oder Unsicherheiten. Wir schaffen Kontakte und Aus-
tauschmöglichkeiten zwischen Pflegefamilien und or-
ganisieren Feste und Veranstaltungen die sich bei un-
seren Pflegefamilien großer Beliebtheit erfreuen. 
Haben wir Ihr Interesse für diese wichtige Aufgabe ge-
weckt?
Dann wenden Sie sich bitte an uns, den Pflegekinder-
dienst des Landkreises Görlitz! 
(Daniela.Steinhoff@kreis-gr.de, Telefon 03581 6632950)

Regiebetrieb Abfallwirtschaft 
Verteilung des Abfallkalender 2022
Die Abfallkalender des Landkreises Görlitz werden vom 
18. Dezember bis 23. Dezember 2021 durch die be-
auftragte Verteilfirma MVD Medien Vertrieb Dresden 
GmbH an alle Haushalte verteilt. 
Im Abfallkalender finden Sie die Entsorgungstermine, 
Doppelkarten zur Anmeldung von Sperrmüll sowie 
Elektro- und Elektronikschrott, ein Verzeichnis über die 
Wertstoffhöfe und Annahmestellen im Kreisgebiet, die 
Verkaufsstellen von Rest- und Gartenabfallsäcken so-
wie Anzeigen von Partnern und Gewerbebetrieben. Wer 
bis 27. Dezember 2021 keinen Abfallkalender erhalten 
hat, kann sich von Montag bis Freitag von 8.30 bis 
12.00 Uhr, sowie Dienstag und Donnerstag von 13.30 
bis 18.00 Uhr, unter Telefon-Nr. 03588 261716 melden 
oder eine E-Mail an info@aw-goerlitz.de schreiben, 
damit die Zustellung/Zusendung organisiert wird.

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe zum Jahreswechsel 
Die Wertstoffhöfe des Landkreises Görlitz in Weißwas-
ser, Niesky, Görlitz, Lawalde und Zittau bleiben am  
24. bis 25. Dezember 2021, sowie am 31. Dezember 
2021 bis 01. Januar 2022, geschlossen.
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der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, 
müssen bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Ge-
nesenen-Nachweis vorlegen – 3-G-Regel (Testergeb-
nis darf nicht älter als 24 Stunden sein).

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet 
statt:
am Freitag, 03. Dezember 2021, in Oderwitz, Lutherhaus 
(Hauptstraße, neben der Kirche), von 14.30 bis 19.00 Uhr

Der Zensus wird in Deutschland und in allen anderen Ländern der Europäischen 
Union aller 10 Jahre durchgeführt
Dabei wird die Bevölkerungszahl für jede einzelne Gemeinde bestimmt sowie der 
gesamte Bestand an Gebäuden und Wohnungen ermittelt
Außerdem werden wichtige Erkenntnisse zu den Menschen in unserem Land 
erfragt, zum Beispiel wie alt sie sind, wie sie wohnen und wo sie arbeiten
In Deutschland werden dabei aber nur die vorhandenen Melderegister durch 
Stichproben auf den neuesten Stand gebracht, das hat den Vorteil, dass nur ein 
kleiner Teil der Bürger um Auskünfte gebeten werden muss
Diese Auskünfte werden durch eine Vielzahl von ehrenamtlich tätigen 
Erhebungsbeauftragten direkt in den Haushalten eingeholt
Die Ergebnisse des Zensus sind eine wichtige Grundlage für politische 
Entscheidungen von Morgen
Wer bekommt welche Summen aus dem Bundesfinanzausgleich? Wo muss in 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen investiert werden? Wieviel Geld wird für den 
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt? Und wieviel Sitze bekommt jedes 
Bundesland im Bundesrat? All diese Fragen regeln Zahlen und Fakten, die im 
Zensus ermittelt werden!

Es ist also wichtig für jeden von uns, wichtig für unsere 
Region!

               Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung
                          zensus@ebersbach-neugersdorf.de
                                   +49 3586 763-214

•	 Der Zensus wird in Deutschland und in allen ande-
ren Ländern der Europäischen Union aller 10 Jahre 
durchgeführt

•	 Dabei wird die Bevölkerungszahl für jede einzelne 
Gemeinde bestimmt sowie der gesamte Bestand an 
Gebäuden und Wohnungen ermittelt

•	 Außerdem werden wichtige Erkenntnisse zu den 
Menschen in unserem Land erfragt, zum Beispiel 
wie alt sie sind, wie sie wohnen und wo sie arbeiten

•	 In Deutschland werden dabei aber nur die vorhan-
denen Melderegister durch Stichproben auf den 
neuesten Stand gebracht, das hat den Vorteil, dass 
nur ein kleiner Teil der Bürger um Auskünfte gebe-
ten werden muss

•	 Diese Auskünfte werden durch eine Vielzahl von 
ehrenamtlich tätigen Erhebungsbeauftragten direkt 
in den Haushalten eingeholt

•	 Die Ergebnisse des Zensus sind eine wichtige Grund-
lage für politische Entscheidungen von Morgen

•	 Wer bekommt welche Summen aus dem Bundesfi-
nanzausgleich? Wo muss in arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen investiert werden? Wieviel Geld wird 
für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung ge-
stellt? Und wieviel Sitze bekommt jedes Bundes-
land im Bundesrat? All diese Fragen regeln Zahlen 
und Fakten, die im Zensus ermittelt werden!

Es ist also wichtig für jeden von uns, wichtig für un-
sere Region!
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
zensus@ebersbach-neugersdorf.de
Telefon 03586 763-214

Der Zensus wird in Deutschland und in allen anderen Ländern der Europäischen 
Union aller 10 Jahre durchgeführt
Dabei wird die Bevölkerungszahl für jede einzelne Gemeinde bestimmt sowie der 
gesamte Bestand an Gebäuden und Wohnungen ermittelt
Außerdem werden wichtige Erkenntnisse zu den Menschen in unserem Land 
erfragt, zum Beispiel wie alt sie sind, wie sie wohnen und wo sie arbeiten
In Deutschland werden dabei aber nur die vorhandenen Melderegister durch 
Stichproben auf den neuesten Stand gebracht, das hat den Vorteil, dass nur ein 
kleiner Teil der Bürger um Auskünfte gebeten werden muss
Diese Auskünfte werden durch eine Vielzahl von ehrenamtlich tätigen 
Erhebungsbeauftragten direkt in den Haushalten eingeholt
Die Ergebnisse des Zensus sind eine wichtige Grundlage für politische 
Entscheidungen von Morgen
Wer bekommt welche Summen aus dem Bundesfinanzausgleich? Wo muss in 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen investiert werden? Wieviel Geld wird für den 
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt? Und wieviel Sitze bekommt jedes 
Bundesland im Bundesrat? All diese Fragen regeln Zahlen und Fakten, die im 
Zensus ermittelt werden!

Es ist also wichtig für jeden von uns, wichtig für unsere 
Region!

•	 Wir und die STEG freuen uns darüber hinaus als 
Projektteam, wenn Sie uns zum Strategieprozess 
„kontaktieren“.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Ideen.

Freundliche Grüße vom Projektteam

� Hartmut Tittmann, Dominik Vogt, 
Karoline Behrens, Andreas Worbs 

Regionalmanagement

Sicherung der �
Kreisverband Weißwasser e. V.    
Fr.-Bodelschwingh-Str. 15 
02943 Weißwasser 



DRK-Suchdienst unterstützt bei der Beschaffung der 
Nachweise 

Am 01. Juli 2008 tritt das Heimkehrer-Entschädigungsgesetz in 
Kraft. 
Es regelt die Entschädigung für Gefangene des Zweiten Weltkriegs,  
die zwischen 1947 und 1951 ins heutige Ostdeutschland 
zurückgekehrt sind. Der Suchdienst des DRK unterstützt die 
Betroffenen, wenn sie keine Nachweise über ihre Entlassung aus 
der Gefangenschaft haben. 
Die Entschädigung beläuft sich auf 500 bis 1.500 Euro pro Person. 

Zum Nachweis der Heimkehrereigenschaft genügt der Entlassungsschein oder eine 
schriftliche Bestätigung des DRK-Suchdienstes München. Zu den Beständen des 
Suchdienstes gehört unter anderem die so genannte �Gronenfelde Kartei“.  
Sie enthält Namen und Daten der Heimkehrer, die über das zentrale Aufnahmelager 
Gronenfelde bei Frankfurt (Oder) entlassen wurden. Ebenfalls zum Bestand gehört 
ein großer Teil der Akten deutscher Kriegsgefangener aus dem Russischen 
Militärarchiv in Moskau. Sie beziehen sich auf etwa 1,7 Millionen registrierte 
Entlassungen. 

Kriegsgefangene, die in die Gebiete der neuen Bundesländer heimgekehrt waren, 
haben – anders als Heimkehrer in den alten Bundesländern – bislang keine 
Entschädigung erhalten. Durch das Gesetz werden deutsche Kriegsgefangene, 
Zivilinterniert und Zwangsdeportierte begünstigt, wenn sie nach dem 31.12.1946 in 
das Gebiet der ehemaligen DDR bzw. in die frühere Sowjetische Besatzungszone 
entlassen worden sind. 

Informationen zum Verfahren sowie Antragsformulare können Betroffene  
in der Suchdienstberatungsstelle des DRK-Kreisverband Weißwasser e. V. 
erhalten. 

Für telefonische Anfragen wenden Sie sich bitte an Frau Simona Pietsch – 
03576 24 65 15. 

 
Blutversorgung  
im Dezember:  
Kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten 
bedingt kontinuierliches Spenden

Auch das Jahr 2021 hat die 
DRK-Blutspende pandemie-
bedingt wieder vor große Her-
ausforderungen gestellt. Nur 
mit Hilfe engagierter Blutspen-
derinnen und -spender kann 
der Blutbedarf von Kliniken 
und weiteren medizinischen 
Versorgungszentren für ihre 
Patienten gesichert werden.
Wer sein Blut spendet, macht 
damit nicht nur einem Patien-
ten oder einer Patientin ein 

großes Geschenk, er kann bis zu drei Menschen mit ei-
ner Spende helfen. Denn bei einer Vollblutspende wer-
den 500 ml Blut entnommen, die im Anschluss in drei 
Präparate aufgetrennt werden: ein Erythrozytenkonzen-
trat (rote Blutkörperchen) ist maximal 42 Tage einsetz-
bar, ein Thrombozytenkonzentrat (Blutplättchen) ist le-
diglich vier bis fünf Tage haltbar, die längste Haltbarkeit 
hat das Blutplasma, das tiefgefroren gelagert wird und 
bis zu zwei Jahre nach der Herstellung einsetzbar ist.
Wegen der kurzen Haltbarkeit einzelner Blutpräparate 
bittet das DRK auch kurz vor dem Jahreswechsel noch 
einmal intensiv um Blutspenden. Damit die Patienten-
versorgung über die Weihnachtsfeiertage stabil gehalten 
werden kann, werden auch in diesem Jahr wieder zu-
sätzlich zu den regulären Dezemberterminen an ausge-
wählten Terminorten am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. De-
zember 2021, Sonderblutspendetermine angeboten.
Alle Termine, sowie die erforderliche Terminreservie-
rung sind zu finden unter: https://www.blutspende- 
nordost.de/blutspendetermine/, darüber hinaus kann 
die Terminreservierung auch über die kostenlose Hot-
line 0800 1194911 erfolgen, dort werden auch weitere 
Informationen erteilt.
Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zuge-
lassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine 
Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, sofern 
sich der Geimpfte gesund fühlt. Hinweis für Reiserück-
kehrer (vorbehaltlich Änderungen, die unter www.
blutspende-nordost.de kommuniziert werden): Blut-
spendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor 
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Gesuch: Einfamilienhaus zum Kauf 
Wir sind eine junge Familie und suchen ein Einfamilienhaus 

mit Garten in Oderwitz. Gern ohne Makler.
Kontakt: Familie Müller

Telefon 035842 429042 | a.m.86@gmx.de 

Baubetrieb

Frank Weickert�GmbH
Geschäftsführer: Uwe Herrmann

Leutersdorfer Str. 17 b · 02727 Ebersbach-Neugersdorf
Tel. (0 35 86) 70 07 34 · E-Mail info@bau-weickert.de

Schlüsselfertiges Bauen · Um- und Ausbau · Trockenbau
Entwässerungs- und Pflasterarbeiten · Innen- und Außenputz

Wir wünschen unserer Kundschaft  
und unseren Geschäftspartnern   

frohe Weihnachtsfeiertage,  
verbunden mit dem Dank für das  

erwiesene   Vertrauen und den besten  
Wünschen für einen guten Rutsch  

in ein erfolgreiches neues Jahr.

e e

ee
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Veronika Herrmann
Bezirksleiterin
Feldweg 1 b, 02763 Oberseifersdorf
Tel. 0 35 83 / 70 85 76, Fax 70 85 29
Mobil: 01 71/ 2 28 60 94
Veronika.Herrmann@wuestenrot.de

Alles Gute  
für das Jahr 2022.

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
gesundes neues Jahr, verbunden 
mit dem Dank für das bisher entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Vermiete 3-Raum-Wohnung 
mit ca. 86,45 m2 Wohnfläche, 1. Etage, 

mit PKW-Einstellplatz, auf der Straße der 
Republik 76, 02791 Niederoderwitz.

 Anfragen an Herrn Schuch unter E-Mail
schuch-stuck@web.de oder Tel. 0179 7573358
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bei Ihnen zu Hause, am Telefon 
oder per Video-Call

MOBIL
LIF T  SYSTEME

Treppenlifte

Plattformlifte

Senkrechtlifte & Homelifte

Hublifte & Hebebühnen

Wannenlifte, Elektromobile, u.v.m.

JETZT KOSTENLOS ANRUFEN UNTER:

0800 600 66 999

BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH
Äußere Lauenstr. 19, 02625 Bautzen

anfrage@bemobil.eu

www.bemobil.eu

Covid-19
Schutzmaßnahmen

KOSTENLOSE BERATUNG

LIFT
KATALOG
2021

KOSTENLOS

4.000€
ZUSCHUSS

bei Pflegegrad

Herrnhut, Comeniusstraße 2 
Telefon (03 58 73) 22 53 · Fax 4 05 44 
comenius-buchhandlung@ebu.de 
www.comeniusbuchhandlung.de

Comenius BuchhandlungEin frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest wünscht die

Wir bedanken uns bei allen Kunden 
und Geschäfts partnern für das im ver-

gangenen Jahr entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen Ihnen

Gesundheit, Erfolg und Gottes Geleit im Jahr 2022.

  eihnachten ist,  
  wenn die Sehnsucht in uns wächst, 
anderen Freude zu machen.    W W
Noch auf Geschenkesuche?  

Wir beraten Sie gern und freuen und auf Ihren Besuch!

Büchner
Gruppe

Horst Büchner 
Automobile 

GmbH
Autohaus Büchner 

GmbH 

Löbauer Str. 2 a
02763 Zittau / 

Eckartsberg

Telefon: 0 35 83 / 7 70 38-0
info@AmbestenBuechner.de 

www.AmbestenBuechner.de

✩

✩

✩ ✩

✩

✩

✩

wünschen wir allen unseren  
Kunden und Geschäftspartnern

Frohe Weihnacht 
sowie alles Gute  

im neuen Jahr

✩✩

✩

Kraftfahrzeuge - Baumaschinen
Instandsetzung • Verkauf • Vermietung • Service

❍  Freie Kfz-Werkstatt
❍  Fahrtenschreiberprüfung
❍  Hydraulikschlauchservice
❍  Reifenservice
❍  Standheizungen

❍  LOMBARDINI-Motoren
❍  Kompakt-Lader
❍  Mobilbagger
❍  Verdichtungstechnik
❍  Kompakt-Bagger

Kraftfahrzeuge - Baumaschinen
Instandsetzung • Verkauf • Vermietung • Service

Kfz-Meisterbetrieb Oderwitzer Straße 6, 02747 Ruppersdorf
Tel.: 035873) 2690, Fax (035873) 2605

Zum Jahreswechsel bedanken wir uns  
für das entgegengebrachte Vertrauen  
und wünschen unseren Kunden,  
Freunden und Bekannten  
ein frohes Weihnachtsfest,  
gesegnete Feiertage sowie  
ein gutes gesundes neues Jahr.
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Altenpflegeheim  
„Wichernhaus“

Zum Feierabendheim 2
02763 Mittelherwigsdorf

Telefon 03583 7 72 70
wichernhaus@dwlz.de

www.dwlz.de

 Wir wünschen allen Bewohnern, Angehörigen und  
 Geschäftspartnern eine besinnliche Weihnachtszeit 
 sowie alles Gute für das Jahr 2022.

Kreisverband Zittau e.V.
Äußere Weberstr. 84
02763 Zittau   

DRK-Tagespflege 
Sozialstation: 

03583 / 57 79 35   
                                         

                                   

Ihre DRK Sozialstation und 
Ihre DRK Tagespflege

Tagespflege: 
03583 / 50 38 312

www.drk-zittau.de

Wir wünschen unseren Patienten 
und ihren Angehörigen ein 
friedliches Weihnachtsfest 

und alles Gute für das 

Jahr 2022.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 
Wir freuen uns, Sie auch 

weiterhin betreuen 
zu dürfen.

Telefon: 0 35 86 70855-0

Wir danken 
für Ihre Treue 
und wünschen 
Ihnen ein  

frohes Fest 
und einen 
guten Start ins 
neue Jahr 2022.
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Erfolg nur zwischen 9 und 5?
Nicht für mich. Ich will Karriere 
im Nebenberuf.
Ein attraktiver Zusatzverdienst geht bei uns auch nach Feierabend. 
In einer Branche, die selbst in unsicheren Zeiten Sicherheit bietet. 

Jetzt als nebenberufl icher Vermittler  
 (w/m/d) in Oderwitz und Umgebung  
 durchstarten.

Ihre Vorteile:
  Attraktives Zusatzeinkommen
  Kundenkontakte
  Qualifi zierung
  Arbeiten wo und wann 
Sie wollen
  Positives Image

Stefan Kramer
Tel. 0351 491619860
stefan.kramer@HUK-COBURG.de

Jetzt bewerben!

Öffnungszeiten Postfiliale
Mo – Do	   9.00 –12.00 Uhr und 	
	 14.00 –18.00 Uhr
Fr 	 14.00 –18.00 Uhr
Sa 	   9.00 –12.00 Uhr

Autoteile Oderwitz

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und  
wünschen  frohe Weihnachten und ein glückliches 2022.

NEU IM SORTIMENT:

Von Ambiente

Servietten und Kerzen 

Oderwitzkalender +

Oberlausitzkalender

Hauptstraße 49 · 02791 Oderwitz · Telefon 035842 27601

		�   Mineralöl Neumann
% 03586 702743  � % 0800 0301674gebühren-

frei a. d. 
dt. Festnetz

HEIZÖL

Wohlige Wärme zum Weihnachtsfest
… mit unserem Heizöl im Tank!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest!
Für Ihre Treue im letzten Jahr danken wir Ihnen 
herzlich und wünschen Ihnen ein coronafreies  
frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie! 

Möge das Jahr 2022 für uns 
alle wieder besser werden! 




